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L66507 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Tirol

80/06 Bodenreform

Norm

FlVfGG §36 Abs1;

FlVfLG Tir 1978 §35;

FlVfLG Tir 1978 §37;

Rechtssatz

Weder das Tir FlVfLG 1978 noch die Satzung der Agrargemeinschaft tre<en eine Aussage darüber, welchen Mitgliedern

der Agrargemeinschaft die Leitung und Handhabung des Wahlvorganges zur Neuwahl des gesamten Ausschusses der

Agrargemeinschaft anzuvertrauen ist und was mit den ausgezählten Stimmzetteln nach ihrer Auswertung zu

geschehen hat. Daß grobe, demokratischen GepBogenheiten zuwiderlaufende Unzukömmlichkeiten bei einer Wahl

von Organen einer Agrargemeinschaft grundsätzlich geeignet sein könnten, eine Verletzung der aus § 35 Tir FlVfLG

1978 erBießenden Mitgliedschaftsrechte einer Partei auf Teilhabe an Willensbildung und Organwahl in der

Agrargemeinschaft zu bewirken, ist nicht auszuschließen.
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